
Traditionell finden auch in 
diesem Jahr am 30. April, 
einem Samstag, Walpurgis-
feuer und Lampionumzüge 
in Schwarzenberg statt. Ent-
sprechend den Festlegungen 
der Polizeiverordnung der 
Stadt Schwarzenberg werden 
folgende Standorte als zen-
trale Abbrennplätze bekannt 
gemacht:

Sportplatz Neuwelt
Aufstellen Maibaum bei Grund-
schule Neuwelt - ca. 19:00 Uhr 
und anschließender Lampion-
umzug zum Sportplatz
Große Wiese am Oelpfanner-
weg (Zufahrt ehem. Deponie) 
im Stadtteil Heide
Lampionumzug ab Buswende-
stelle Heide - ca. 19:00 Uhr
Ortsteil Bermsgrün
Lampionumzug ab Buswende-
schleife - ca. 19:00 Uhr

Vorplatz der Vereinssport-
stätte des „SV Eisen“ im 
Ortsteil Crandorf 
Fackelumzug ab Einfahrt Vo-
gelherd - ca. 19:30 Uhr
(Unbedingt zu beachten: 
An dieser Feuerstelle kann 
kein Brennmaterial angelie-
fert bzw. abgelegt werden!)

Reitsportgelände im Orts-
teil Grünstädtel
Aufstellen Maibaum am Pyra-
midenstandort Pöhlaer Stra-
ße – ab ca. 18:00 Uhr  
Programm der Kinder vom 
Kindergarten „Spatzennest“ 
und
anschließender Fackelumzug 
zum Reitsportgelände (gegen 
19:30 Uhr)
Festplatz am Pfeilhammer-
teich im Ortsteil Pöhla
Lampion- und Fackelumzug 
ab Schulplatz - ca. 20:15 Uhr

An allen Feuerstellen wird für 
das leibliche Wohl gesorgt.

Interessierte Bürger können außer 
am Abbrennplatz in Crandorf ab 
Montag, dem 25.04.2016 Dörr-
holz, Baum- und Sträucherschnitt 
in Abstimmung mit den Verant-
wortlichen vor Ort zu den Ab-
brennplätzen bringen. Vor diesem 
Termin ist ein Ablagern von Brenn-
material nicht möglich und wird 
entsprechend der Polizeiverord-
nung geahndet. Keinesfalls dürfen 
andere als die genannten Brenn-
materialien abgeliefert werden.
Anträge für private Walpurgis-
feuer im Stadtgebiet von Schwar-
zenberg müssen bis spätestens 
Montag, dem 25.04.2016, im 
Ordnungsamt der Stadtverwal-
tung Schwarzenberg, Straße der 
Einheit 20 in 08340 Schwarzen-
berg gestellt werden, damit eine 
ordnungsgemäße Prüfung und 
Genehmigung einschließlich der 
möglichen Abnahme durch die 
Feuerwehr noch erfolgen kann. 

Für die Genehmigung wird eine Ge-
bühr in Höhe von 18,50 € erhoben.
Wir möchten insbesondere darauf 
hinweisen, dass zum Anzünden 
und zur Unterstützung des Ab-
brennens keine anderen Stoffe, 
insbesondere keine Abfälle, Mine-
ralölprodukte, beschichtete oder 
mit Schutzmitteln behandelte 
Hölzer benutzt werden dürfen.
Nach dem Abbrennen ist das 
Feuer vollständig abzulöschen. 
Bei Bedarf sind Nachkontrollen 
durchzuführen.
Ungenehmigte Feuer sowie Ver-
stöße gegen das Verbot der Ab-
fallverbrennung können als Ord-
nungswidrigkeit entsprechend 
der Polizeiverordnung der Stadt 
Schwarzenberg mit Bußgeld ge-
ahndet werden. Der Einsatz der 
Freiwilligen Feuerwehr Schwar-
zenberg zur Ablöschung ungeneh-
migter Feuer ist kostenpflichtig.
Bei Rückfragen steht das Ord-
nungsamt der Stadt Schwar-
zenberg unter der Rufnummer 
03774/266-311 gern zur Verfü-
gung.
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Glockenstuhl im Ratskeller  
wird saniert

Am vergangenen Freitag war 
Startschuss für die geplante Sa-
nierung des Glockenstuhles im 
Ratskeller Schwarzenberg. Dafür 
war es erforderlich, die beiden 

Stahlgussglocken mitsamt dem 
Glockenstuhl herunterzuheben. 
Es ist vorgesehen, dass die neu-
en Glocken Anfang Juli zum Töp-
fermarkt erstmals erklingen.

Sächsische Landesmeister der Sportakrobatik 2016  
stehen fest – Vizemeistertitel für SAV

Zirka 90 Aktive aus neun Verei-
nen trafen sich am vergangenen 
Samstag in der Ritter-Georg-
Halle in Schwarzenberg, um 
ihre Landesmeister zu ermitteln. 

Nach mehr als 20 Jahren rich-
tete der SAV erstmals wieder 
Titelkämpfe aus. Die Akrobaten 
des  SAV erkämpften in zwei Dis-
ziplinen einen zweiten und drit-

ten Platz. Auch Ritter Georg und 
Burgfräulein Edelweiß ließen es 
sich nicht nehmen und gratu-
lierten den Siegern und Platzier-
ten der Landesmeisterschaft.

 Tipps & Termine

30. April – Tag der Walpurgisfeuer

Merkblatt 
zur Verbrennung pflanzlicher Abfälle

Das Verbrennen von pflanz-
lichen Abfällen ist nach An-
zeige bei der Stadtverwaltung 
Schwarzenberg vom 01.04. 
bis 30.04. und vom 01.10. bis 
31.10. eines Jahres jeweils 
werktags von 08:00 Uhr bis 
18:00 Uhr (höchstens 2 Stun-
den täglich) unter nachstehen-
den Bedingungen zulässig:

1.  Zum Anzünden und zur Un-
terstützung des Feuers dür-
fen keine anderen Stoffe, 
insbesondere keine Abfäl-
le, Mineralölprodukte, be-
schichtete oder mit Schutz-
mitteln behandelte Hölzer 
benutzt werden.

2.  Durch das Verbrennen dür-
fen keine Gefahren oder 
Belästigungen für die Allge-
meinheit oder die Nachbar-
schaft eintreten, insbesonde-
re durch Rauchentwicklung 
oder Funkenflug. Betroffene 
Nachbarn sind rechtzeitig zu 
informieren.

3.  Es sind folgende Mindestab-
stände einzuhalten:

     -  100 m von Bundes-, Staats- 
und Kreisstraßen, Lagern 
mit brennbaren Flüssig-
keiten oder Druckgasen 

sowie von Betrieben und 
Einrichtungen, in denen 
explosionsgefährliche oder 
brennbare Stoffe herge-
stellt, bearbeitet oder gela-
gert werden

     -  100 m Abstand zwischen 
Verbrennungsort und 
Wald (§ 15 Waldgesetz des 
Freistaates Sachsen)

4.  Das Feuer ist stets niedrig zu 
halten. Die Flammenhöhe 
darf maximal 1,20 m betra-
gen. Bei größeren Mengen 
pflanzlicher Abfälle ist nach-
zulegen.

5.  Nach Beendigung des Ver-
brennens ist das Feuer voll-
ständig abzulöschen. Bei 
Bedarf sind Nachkontrollen 
durchzuführen.

6.  Bei evtl. Schäden, die bei der 
Verbrennung pflanzlicher 
Abfälle entstehen, hat der 
Verursacher die Folgen zu 
tragen.

7.  Ordnungswidrig handelt, 
wer ohne Anzeige bei der 
Stadt Gartenabfälle ver-
brennt oder die aufgeführten 
Bedingungen nicht einhält.

Wandersaison Schwarzenberg startet mit kulinarischer 
Kräuterwanderung

Mit der „Kulinarischen Kräu-
terwanderung rund um den 
Galgenberg“ am 23.04.2016 
startet die Schwarzenberg-
Information ganz offiziell in 
die diesjährige Saison der ge-
führten Wanderungen. Gäste 
können an diesem Tag mit der 
Kräuterfachfrau Frau Adelt 
bei einer wissensreichen und 
ca. 4 km langen Tour rund um 
den Galgenberg in Schwar-
zenberg auf Suche nach 
schmackhaften heimischen 
Kräutern gehen. Während der 
Wanderung sollen dabei die 

Kräuterangebote der Natur 
erkannt, bestimmt und na-
türlich auch probiert werden. 
Aber auch für Zuhause wer-
den leckere Rezeptvorschläge 
von der Fachfrau mitgegeben. 
Treff ist um 10:00 Uhr auf der 
Parkfläche neben dem Ein-
kaufsmarkt, auf der Eiben-
stocker Straße stadtauswärts 
links (neben Netto). Alle In-
teressenten werden gebeten, 
sich für die Teilnahme in der 
Schwarzenberg-Information 
anzumelden unter Telefon 
03774 22540.

16.04.2016 – 10:30 Uhr  
Stadtführung „Stippvisite in 
Schwarzenberg“
ab Schwarzenberg-Information, 
Oberes Tor 5   
16.04.2016 – 14:00 Uhr
Frühlingskonzert mit der 
Bergkapelle Thum
Besucherbergwerk Zinnkam-
mern Pöhla, Luchsbachtal 12
22.04.2016 – 18:00 Uhr 
„Schwarzer Montag über 
dem Erzgebirge“ – Vortrag 
über die Luftschlacht vom 
11.09.1944 über dem Erz-
gebirge Referent: Petr Frank 
vom Museum der Luft-
schlacht über dem Erzgebir-
ge mit Unterstützung von 
Axel Dietz
Stadtbibliothek Schwarzenberg 
Schulberg 1

Schwarzenberg-Information
Telefon: 03774 22540

Veranstaltungen in der Stadt 
Schwarzenberg  

vom 16. bis 22.04.2016

Treffpunkt Bibliothek „Schwarzer Montag über dem Erzgebirge“
Am Freitag, dem 22.04.2016 
ist Petr Frank vom „Museum 
der Luftschlacht über dem 
Erzgebirge am 11.09.1944“, 
Kovarska (nahe Chomu-
tov)  in  der Stadtbibliothek 
Schwarzenberg zu Gast. In 

seinem Vortrag „Schwarzer 
Montag über dem Erzgebirge“ 
rekonstruiert er wesentliche 
Elemente dieser Luftschlacht 
und zeigt anhand von Fotos 
und Dokumenten was sich 
damals über dem Kamm des 

Erzgebirges abspielte.
Die Veranstaltung beginnt um 
18:00 Uhr, Eintritt: 3,00 €.

Informationen und Anmel-
dung unter 03774 23031 oder 
bibliothek@schwarzenberg.de

Schrägaufzug zur Altstadt
Am 18. April 2016 wird am 
Schrägaufzug zur Altstadt die 
Frühjahrsinspektion durch die 
Herstellerfirma Innauen Schätti 
AG gemeinsam mit dem Betrei-

ber, der Stadtwerke Schwarzen-
berg GmbH,  durchgeführt. Aus 
diesem Grund ist der Aufzug an 
diesem Tag von ca. 07:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr außer Betrieb. 
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